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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Der Bescheid der Bundesstadt Bonn nach dem Sozial-
gesetzbuch – Buch X – (SGB X) 
 

Datum des Schreibens  

23.09.2024 
Az.: 
50-133S/41-9949 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

an Frau Mariia Pavliv 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Hans-Böckler-
Str.5, 53225 Bonn, Zimmer 201, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zu-
stellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Bonn, den 25.09.2024 

 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schwabauer 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum des Schreibens  

03.09.2024 
Az.: 
50-223/sc/884148 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Herrn:  Meikel Siwak 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
10, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zu-
stellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Bonn, den 24.09.2024 

 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schiffer 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum des Schreibens  

20.08.2024 
Az.: 
50-223/895038 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

An Herrn:  Nzabi Junior 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
10, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zu-
stellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Bonn, den 24.09.2024 

 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schiffer 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 2010) 
in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Die Ordnungsverfügung(en) der Stadt Bonn – Auslän-
deramt – 33-6 
 

Datum des Schreibens  

17.09.2024 
Az.: 
33-64-SCN 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 

GASHI, Huma, Schlehenweg 6, 53177 Bonn 
 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt/liegen zur Abho-
lung oder Einsichtnahme durch die Empfänger oder de-
ren Bevollmächtigten während der Dienststunden im 
Dienstgebäude Oxfordstr. 19, 53111 Bonn bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 
10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffent-
lich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zu-
stellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Bonn, den 25.09.2024 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Schumann-Ellrich 
 

1928 



Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

17.09.2024 7777.0284.1630 
Betroffene/r   

Maka, Shaip, Sandkauler Weg 48 c, 56564 Neuwied       
Datum PK-Nr. 

17.09.2024 7777.0231.5750 
Betroffene/r   

Barakzai, Naser, Bergstraße 41, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler       
Datum PK-Nr. 

16.09.2024 7777.0225.1930 
Betroffene/r   

Yildiz, Mustafa, Ettenhausener Straße 16, 53229 Bonn/Ot Holzlar       
Datum PK-Nr. 

14.08.2024 7777.3157.4270 
Betroffene/r   

Lahlali, Saad, Ellesdorfer Straße 31, 53179 Bonn       
Datum PK-Nr. 

06.09.2024 7777.7053.3504 
Betroffene/r   

Garayev, Elchin, Stadtfeldstraße 33, 94469 Deggendorf       
Datum PK-Nr. 

18.09.2024 7777.7055.3351 
Betroffene/r   

Garayev, Elchin, Stadtfeldstraße 33, 94469 Deggendorf       
Datum PK-Nr. 

10.09.2024 33-21 / 1-24-150824 / BN-HM 5050 
Betroffene/r   

Fa. Monipol International GmbH, vormals ansässig: Heilsbachstraße 22 - 24, 53123 Bonn  
Datum PK-Nr. 

20.08.2024 7779.3546.3953 
Betroffene/r   

Ropaj, Edmir, Deutschherrenstraße 30, 53177 Bonn       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   24.09.2024    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 

 

1929 



Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift in der Gemarkung Godesberg 
 
Anlass der Liegenschaftsvermessungen ist die Nachholung zurückgestellter Abmarkung des Grundstücks 
Gemarkung Godesberg, Flur 10, Flurstück 2167. Da die Beteiligung der Eigentümer in einem Grenztermin 
aufgrund ihrer Vielzahl nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist, wird die Abmarkung 
durch Offenlegung bekannt gegeben. 
Gemäß § 21 Abs. 5 und § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit 
geltenden Fassung, erfolgt die Bekanntgabe der Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der 
Grenzniederschrift vom 03.09.2024 zur Geschäftsbuchnummer 20240504 in der Zeit vom 09.10.2024 bis 
09.11.2024 in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Dipl.-Ing. Martin Pilhatsch, 
Rüngsdorfer Straße 6, 53173 Bonn während der nachstehenden Servicezeiten: 
 
Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:45 Uhr und Freitag von 8:00 bis 14:30 Uhr. 
 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den betroffenen 
Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte ist Gelegenheit 
gegeben, sich über die Abmarkung unterrichten zu lassen. Um Wartezeiten zu verkürzen, bitten wir um 
vorherige Terminabsprache. Diese kann telefonisch unter der Rufnummer 0228 - 308620 erfolgen. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung: 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln erhoben werden. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter  
https://www.bonn.de/service-bieten/aktuelles-zahlen-fakten/amtsblatt.php einsehbar. 
 
Bonn, 05.09.2024 
gez. Dipl.-Ing. Martin Pilhatsch, ÖbVI 

1930 
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